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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1972 Ausgegeben am 25. Feber 1972 17. Stück

5 1 . Verordnung: Errichtung einer höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft (Försterschule) in
Gainfarn mit einer Expositur in Bruck/Mur

5 2 . Verordnung: Albänderung des Anhanges zur Handelskammerwahlordnung (Wahlkatalog)
5 3 . Kundmachung: Abänderung der Artikel 21 Absatz 2 und 5, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 31

sowie Artikel 35 Absatz 1 und 3 der Verfahrensordnung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte

5 1 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 7. Dezember
1971, mit der eine höhere Lehranstalt für
Forstwirtschaft (Försterschule) in Gainfarn
mit einer Expositur in Bruck/Mur errichtet

wird

Auf Grund der §§ 20 und 37 lit. b des Land-
und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetzes,
BGBl. Nr. 175/1966, in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 332/1971 wird im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen
verordnet:

§ 1. In Gainfarn, Niederösterreich, wird eine
höhere Lehranstalt für Forstwirtschaft (Förster-
schule) mit einer Expositur in Bruck/Mur, Steier-
mark, errichtet.

§ 2. In Gainfarn sind die ersten drei Jahrgänge,
in Bruck/Mur der vierte und fünfte Jahrgang
dieser Försterschule zu führen.

Weihs

52 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. Feber
1972, mit der der Anhang zur Handels-
kammerwahlordnung (Wahlkatalog) abgeän-

dert wird

Auf Grund des Handelskammergesetzes, BGBl.
Nr. 182/1946, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 208/1969 insbesondere dessen §§ 46
und 79, wird verordnet:

Der Anhang (Wahlkatalog) zur Verordnung
des Bundesministers für Handel, Gewerbe und
Industrie, BGBl. Nr. 364/1969, in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 363/1970 über die
Wahlen der Organe der nach dem Handels-
kammergesetz gebildeten Organisationen wird
abgeändert wie folgt:

1. Im § 1 Abschnitt I ist (bei der Z. 11 im Be-
reich der Kammer der gewerblichen Wirtschaft
für Vorarlberg an Stelle der Mandatszahl 9 die
Zahl (2) zu setzen.

2. Im § 1 Abschnitt V ist bei der Z. 10 im Be-
reich der Kammer der gewerblichen Wirtschaft
für Burgenland1 an Stelle der Mandatszahl (5) die
Zahl 9 zu setzen.

Staribacher

5 3 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 8. Feber 1972 betreffend die Abänderung
der Artikel 21 Absatz 2 und 5, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 31 sowie Artikel 35 Absatz 1

und 3 der Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner Sitzung vom 5. Mai 1971
beschlossen, Artikel 21 Absatz 2 und 5, Artikel 22 Absatz 2, Artikel 31 sowie Artikel 35 Absatz 1
und 3 seiner Verfahrensordnung (BGBl. Nr. 108/1963 in der Fassung der Kundmachungen BGBl.
Nr. 123/1966, 105/1967, 315/1967, 166/1969, 299/1970 und 268/1971) wie folgt neuzufassen:

(Übersetzung)

Artikel 21 Absatz 2

2. Bei Mitteilungen nach Arti-
kel 32 fordert der Kanzler

4 44
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a) die Vertragspartei, gegen
welche das Verfahren vor
der Kommission ange-
strengt worden war, auf,
ihm binnen dreißig Tagen
Namen und Anschrift
ihres Prozeßbevollmächtig-
ten anzugeben;

b) alle sonstigen Vertrags-
parteien, die nach Arti-
kel 48 der Konvention be-
fugt zu sein scheinen, den
Gerichtshof anzurufen,
und die von dieser Mög-
lichkeit keinen Gebrauch
gemacht haben, auf, ihm
binnen dreißig Tagen mit-
zuteilen, ob sie in dem
beim Gerichtshof anhängi-
gen Verfahren als Partei
auftreten wollen, und ihm
in diesem Fall Namen und
Anschrift ihrer Prozeßbe-
vollmächtigten anzugeben;

c) die Kommission, falls der
Gerichtshof nicht von ihr
angerufen wurde, auf, ihm
ehestmöglich die Namen
und Anschriften ihrer Ver-
treter anzugeben.

Artikel 21 Absatz 5

5. Der Präsident des Gerichts-
hofs bestimmt anschließend in
Anwesenheit des Kanzlers durch
das Los aus dem Kreis der Rich-
ter, die im Sinne des Artikels 24
dieser Verfahrensordnung we-
der verhindert sind noch sich für
befangen erklärt haben noch von
der Teilnahme an den Sitzungen
befreit worden sind, die zur Bil-
dung oder Vervollständigung
der Kammer berufenen Richter
sowie drei Ersatzrichter. Er-
satzrichter sind diejenigen Rich-
ter, deren Namen als letzte aus-
gelost worden sind, mit Aus-
nahme des Präsidenten oder des
Vizepräsidenten des Gerichts-
hofes, welche stets als ordent-
liche Mitglieder der Kammer
gelten.

Artikel 22 Absatz 2

2. Die Ersatzrichter erhalten
die Verfahrensunterlagen. Der
Präsident kann einen oder meh-
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rere von ihnen entsprechend der
oben festgelegten Reihenfolge
auffordern, bei den Verhand-
lungen und Beratungen anwe-
send zu sein, ohne sich an ihnen
zu beteiligen.

Artikel 31

(Einreichung der Klage oder des
Antrags)

1. Jede Vertragspartei, die eine
Rechtssache gemäß Artikel 48
der Konvention beim Gerichts-
hof anhängig machen will,
bringt bei der Kanzlei eine
Klageschrift in vierzigfacher
Ausfertigung ein. In dieser sind
anzugeben:

a) die Parteien des vor der
Kommission durchgeführ-
ten Verfahrens;

b) der Tag, an dem die Kom-
mission ihren Bericht be-
schlossen hat;

c) der Tag, an dem dieser
Bericht dem Ministerkomi-
tee zugeleitet worden ist;

d) der Gegenstand der Klage
einschließlich etwaiger Ein-
wendungen gegen die Auf-
fassung der Kommission;

e) Name und Anschrift der
zum Prozeßbevollmächtig-
ten bestimmten Person.

2. Will die Kommission gemäß
Artikel 48 der Konvention eine
Rechtssache beim Gerichtshof
anhängig machen, so bringt sie
bei der Kanzlei einen von ihrem
Präsidenten unterschriebenen
Antrag in vierzigfacher Ausfer-
tigung ein, der die in Absatz 1
a), b) und c) dieses Artikels vor-
gesehenen Angaben enthält so-
wie Namen und Anschriften
ihrer Vertreter bezeichnet.

Artikel 35 Absatz 1

1. Nach der Bildung der Kam-
mer bestimmt ihr Präsident
nach Anhörung der Prozeß-
bevollmächtigten der Parteien
sowie der Vertreter der Kom-
mission oder, wenn diese noch
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nicht bestimmt worden sind, des
Präsidenten der Kommission
hinsichtlich ihrer Auffassung
über das einzuschlagende Ver-
fahren, ob und gegebenenfalls in
welcher Reihenfolge und inner-
halb welcher Fristen die Klage
oder Antragsbegründungen, die
Erwiderungen und sonstigen
Unterlagen einzureichen sind.

Artikel 35 Absatz 3

3. Die Klage- oder Antrags-
begründungen, die Erwiderun-
gen und die beigefügten Unter-
lagen werden in vierzigfacher
Ausfertigung bei der Kanzlei
eingereicht. Der Kanzler sorgt
für ihre Weiterleitung an die
Richter, die Prozeßbevollmäch-
tigten der Parteien und die Ver-
treter der Kommission.

Kreisky


